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Bei bereits operativ oder strafrechtlich angefallenen Tä
tern, über die Vergleichsmaterial vorhanden ist, sind 
Möglichkeiten der Nutzung zur Identitätsfeststellung in 
Abstimmung mit dem Untersuchungsorgan aufgabenbezogen an- 
zuivenden*

Komplizierter ist jedoch die Identitätsfeststeilung bei 
Ausländern, über die kein Vergleichsmaterial vorliegt«
Hier sind vor allem durch exakte erkennungsdienstliche 
Maßnahmen seitens der Linie XIV Voraussetzungen zu schaf
fen, um das durch die politisch-operative Arbeit beige
brachte Vergleichsmaterial für die zweifelsfreie Feststel
lung der Identität des Verhafteten gemeinsam mit dem Un
tersuchungsorgan zu nutzen. Dabei wird es nicht ausreichen, 
sich nur auf fotografisches Material zu stützen, da auf 
Grund kosmetischer Operationen das Außere so verändert wer
den kann, daß eine Identifizierung mit Hilfe des Fotover
gleichs weitestgehend ausgeschlossen ist#

Die Realisierung der erkennungsdienstlichen Maßnahmen im 
Rahmen des Aufnahmeverfahrens durch die Personenbeschrei
bung nach dem Signalement, den daktyloskopischen 10-Finger- 
und Hsndflächena.bdruckbogen und dem dreiteiligen Täter
lichtbild dient jedoch nicht nur der Identitätsprüfung 
Verhafteter, sondern zugleich der zielgerichteten qualifi
zierten operativen Erfassung, Registrierung und Speiche-£rung von Personendaten über verhaftete Personen , der Fahn-
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